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Einwohnergemeinde Zunzgen

Erläuterung zur Rechnungslegung öffentliche Haushalte

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung.

Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am „Harmoni- 

sierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)“ der Schweizerischen Finanzdirektoren-

konferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeindegesetzes).

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privat- 

wirtschaft. Sie enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die 

Differenz zwischen Aufwand und Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = 

Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der Budgetierung bildet die Entwicklung des 

Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung des Steuerfusses.

Allgemeiner Haushalt

Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren)

zu deckenden Aufgabenbereiche des Gemeinwesens: Die Summe dieser Aufwands- 

und Ertragsposten in der Erfolgsrechnung machen das Jahresergebnis aus, welches

bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der Gemeinde erhöht bzw. bei einem 

negativen Saldo vermindert.

Investitionsrechnung

Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die 

zusätzlich geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Aus-

gaben und Einnahmen für Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen 

und mehrjährig genutzt werden können (Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für 

den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwaltungsvermögen. Einnahmen 

resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen vom Ver-

waltungs ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (Bsp. Anwänder-beiträge). Die 

Nettoinvestitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschl-

iessend der Abschreibungspflicht.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der 

Gemeinde, welche verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden 

müssen (nicht durch Steuern). Von Gesetzes wegen sind als Spezialfinanzierung die 

Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseitigung (7201) sowie die 

Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Gemeinde 

selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). 

Verwaltungsinterne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie 

für oder durch Spezialfinanzierungen erfolgen.

Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu ver-hindern,

hindern, werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungs-

Abschreibungen

Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, 

und es wird eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sicher-

gestellt. Jede Anlage des Verwaltungsvermögens wird einer bestimmten Anlage-

kategorie zugeteilt und über die festgelegte (kategorisierte) Nutzungsdauer hinweg 

linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, dass eine Anlage 

weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die 

Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausser-

planmässige Abschreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen 

stellen sicher, dass die Anlage bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null 

abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor  Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 

1.1.2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsregelung so genannte fix-

degressive Abschreibungssätze.

abschlusses "neutralisiert", und ihr Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spez- 

ialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierung sind somit 

gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierung sind saldoneutral. Das Gesamt-

ergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.
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Einwohnergemeinde Zunzgen 

 
 
Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2023 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Der Personalaufwand die Entschädigung an die Behörden- und Kommis-
sionsmitglieder, die Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, die 
Besoldung der Lehrpersonen Primarschule und Kindergarten sowie die So-
zialversicherungsbeiträge. Ebenfalls enthalten sind die übrigen Personal-
aufwendungen wie Weiterbildungskurse, Stelleninserate, Personalanlässe 
etc. 

Grundlage für die budgetierten Personalaufwendungen bildet die aktuelle 
Personalkonstellation.  

Neu richtet sich die Besoldung der Gemeindeangestellten nach dem eige-
nen, durch die Einwohnergemeindeversammlung genehmigten Personal-
reglement, bei dem u.a. nicht jedes Jahr ein Stufenanstieg gewährt wird. 

Die Besoldung der Lehrpersonen richtet sich weiterhin nach dem kantona-
len Lohnschlüssel. Im vorliegenden Budget ist ein Teuerungsausgleich von 
2.5% für Lehr- und Gemeindepersonal berücksichtigt. 

Ab August 2023 rechnen wir, aufgrund höherer Schülerzahlen, mit einer 
weiteren Primarschulklasse. Dafür können durch die Auslagerung der 
Steuerveranlagungen Lohnkosten bei den allgemeinen Diensten einge-
spart werden. 2023 wird bei den Werkdiensten eine letztjährige Neuanstel-
lung nun für das ganze Jahr eingerechnet. 

Insgesamt liegen die Personalaufwendungen um rund CHF 114'000 höher 
als im letztjährigen Budget. 

 

In dieser Position werden u.a. Material- und Warenaufwand, Ver- und Ent-
sorgung, Dienstleistungen und Honorare sowie baulicher Unterhalt über 
alle Sparten budgetiert. Gestiegene Energiepreise bewirken u.a. einen um 
rund CHF 82'000 höheren Sachaufwand als noch im Vorjahresbudget. 
 
Abschreibungen: Das bestehende Verwaltungsvermögen (bis 2013) wird 
wie vorgeschrieben mit 6% vom Buchwert per 31. Dezember 2013 abge-
schrieben. Zudem wurde ab 2014 die lineare Abschreibungsmethode nach 

Nutzungsdauer angewendet. Hohe letztjährige Strassen- und Wasserlei-
tungssanierungen haben zur Folge, dass der Abschreibungsaufwand zu-
nehmen wird. 
 
Finanzaufwand: Die hohen Investitionen (u.a. Schulhaussanierung) müs-
sen zu einem grossen Teil fremdfinanziert werden. Auch wird das höhere 
Zinsniveau dazu beitragen, dass mit höheren Zinskosten zu rechnen ist. 

 

Einlagen in Sonderfinanzierungen: In allen Spezialfinanzierungen (Was-
ser, Abwasser, Abfall) wird mit Defiziten gerechnet. 
 
Unter Transferaufwand werden u.a. die Abwassergebühren an Kanton, 
Entschädigungen an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), 
Entschädigungen für die Einführungs-/Kleinklasse und Logopädie, Ent-
schädigungen an die Musikschule, Entschädigungen an Kranken- und Pfle-
geheime, sowie Beiträge an die Spitex und die Abschreibungen der Inves-
titionsbeiträge budgetiert. Aktuelle Zahlen belegen, dass wegen aktuell we-
niger Heimeintritten und zurzeit tieferen Pflegestufen die Kosten für Alters- 
und Pflegeheimbewohner rückläufig sind. 

 

Sämtliche internen Verrechnungen wurden geprüft und teilweise neu be-
rechnet. 

Die internen Verrechnungen von Personal- und Sachaufwendungen sowie 
Zinsen zwischen einzelnen Funktionen gleichen sich aus und haben somit 
keinen Einfluss auf das Ergebnis. 

 

Der Fiskalertrag wird in die Bereiche „Natürliche- und Juristische Perso-
nen“ unterteilt. Gemäss Angaben des Kantons BL sind in den nächsten 
Jahren mit positiven Konjunkturdaten zu rechnen. Auch das Bevölkerungs-
wachstum wird höhere Steuereinnahmen generieren. 
 
Bei den Regalien und Konzessionen sind gegenüber dem Vorjahres-
budget keine grossen Abweichungen zu verzeichnen. 
 
Unter der Rubrik Entgelte fallen Erträge aus Ersatzabgaben, Gebühren für 
Amtshandlungen, Benützungsgebühren und Dienstleistungen sowie Erlöse 
aus Verkäufen. Auch hier gibt es keine nennenswerten grossen Abwei-
chungen. 
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Auch die Finanzerträge verharren auf einem stabilen Niveau. 
 
Unter Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen fallen die Defi-
zite in den Spezialfinanzierungen Wasser-, Abwasser- und Abfallkasse an. 
 
Unter Transferertrag werden u.a. Rückerstattungen des Sozial- und Asyl-
wesens, des Finanz- und Lastenausgleichs sowie Beiträge von Gemeinden 
für den Zivilschutz Ebenrain und RFS budgetiert. Durch die Anhebung des 
Ausgleichsniveaus beim horizontalen Finanzausgleich fällt der berechnete 
Transferertrag, trotz des Wegfalles der Entschädigung der bisher selbst-
veranlagten Steuererklärungen (Auslagerung an den Kanton per 1. Januar 
2023), höher aus. 
 
Ausserordentlicher Ertrag: In diesen Bereich fällt die Auflösung der Vor-
finanzierung für die Schulhausheizung an. Im Vorjahresbudget war noch 
eine Auflösung der finanzpolitischen Reserve enthalten. 
 
Sämtliche internen Verrechnungen wurden geprüft und teilweise neu be-
rechnet. 

Die internen Verrechnungen von Personal- und Sachaufwendungen sowie 
Zinsen zwischen einzelnen Funktionen gleichen sich aus und haben somit 
keinen Einfluss auf das Ergebnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemerkungen zu den einzelnen Konten 
 
Es werden Veränderungen (+/-) gegenüber dem Vorjahresbudget von über 
10% und über CHF 5'000 nachfolgend begründet. 
 
Erfolgsrechnung 
 
0220.3010 Per 1. Januar 2023 werden die Steuererklärungen durch 

den Kanton BL veranlagt. Dies hat tiefere Lohnkosten, … 
 
0220.3040 … tiefere Erziehungszulagen, … 
 
0220.3050 …tiefere AHV-Beiträge, … 
 
0220.3052 … und tiefere Pensionskassenbeiträge zur Folge. 
 
0220.3118 Im Vorjahresbudget war die Anschaffung des digitalen Kre-

ditorenprozesses enthalten. 
 
0220.3132 Für eine gemeinsame Bauverwaltung mit umliegenden Ge-

meinden werden Beratungskosten budgetiert. 
 
0220.3158 Die Neugestaltung der Homepage wird in 2 Etappen (2022 

und 2023) vollzogen. 
 
0220.3611 Durch die Auslagerung der Steuerveranlagungen wird neu 

eine Entschädigung an den Kanton BL folgen. 
 
0220.3631 Für ein kundenzentriertes Einwohnerportal werden Projekt-

kosten von CHF 2.50 pro Einwohner ins Budget aufgenom-
men. 

 
0220.4611 Durch die Auslagerung der Steuerveranlagungen erhalten 

wir dementsprechend keine Entschädigung mehr. 
 
0220.4612 Neu wird ein Verwaltungskostenanteil an die Bürgerge-

meinde Zunzgen verrechnet. 
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0291.3151 Im Vorjahresbudget waren Kosten für eine neue Ansteue-
rungstechnik der Turmuhr an der alten Schulgasse enthal-
ten. 

 
1611.3144 Beim Schützenhaus können für den Unterhalt tiefere Kosten 

budgetiert werden, da im letzten Budget Renovationskosten 
enthalten waren. 

 
1622.3112 Im Vorjahresbudget waren u.a. Kälteschutzjacken… 
 
1622.3113 … sowie Laptops enthalten. 
 
1623.3113 Auch im RFS waren im Vorjahresbudget neue Laptops ent-

halten. 
 
1623.4632 Tiefere Gesamtausgaben im RFS bewirken tiefere Einnah-

men aus Gemeindebeiträgen. 
 
2120.3052 Höhere Lohnkosten infolge von Teuerung und Stufenan-

stiege haben zur Folge, dass auch die Pensionskassenbei-
träge ansteigen werden. 

 
2120.3130 Infolge der Schulhaussanierung muss das Schulhausmobi-

liar gezügelt werden. 
 
2120.3150 Im Vorjahresbudget musste für das Provisorium im Nord-

trakt neues Schulmobiliar angeschafft werden. Nun sind 
grössere Anschaffungen geplant, die aber im Investitions-
budget veranschlagt werden. 

 
2120.3162 Der Kauf von neuen iPads werden über mehrere Jahre ge-

least. Viele Lehrmittel stehen in der heutigen Zeit als App 
zur Verfügung. Der Einsatz der iPads lässt weitere didakti-
sche Möglichkeiten zu. Der Einsatz dieser Geräte hat sich 
schweizweit etabliert. 

 
2120.3612 Die Einführungsklasse «TED Diegten» wird Mitte 2023 auf-

gelöst. Deshalb ist nur noch der hälftige Sockelbeitrag bud-
getiert. 

 

2170.3151 Im letztjährigen Budget waren im Schulhaus und in der MZH 
einmalige Reinigungskosten für die Lüftung budgetiert. 

 
3411.3111 Im Vorjahresbudget waren Kosten für einen neuen Reini-

gungsroboter im Schwimmbad enthalten. 
 
3411.3143 Beim Schwimmbad ist der Beckenrand sanierungsbedürftig. 
 
3420.3111 Im letztjährigen Budget waren Kosten für Fallschutzmatten 

beim Spielplatz enthalten. 
 
4120.3614 Aktuelle Zahlen belegen, dass die Kosten für die Alters- und 

Pflegeheime leicht rückläufig sind. Weniger Neueintritte und 
Wechsel in eine tiefere Pflegestufe sind die Ursachen dafür. 

 
4331.4631 Per 1. Januar 2023 ist vorgesehen, dass Kinder- und Ju-

gendzahnreglement zu revidieren. In den letzten Jahren 
nahmen die steuerbaren Einkommen deutlich zu. Infolge 
dessen konnten immer weniger Eltern von den Subventio-
nen profitieren.  

 
5320.3631 Gemäss den aktuellen Erwartungen des Kantons BL werden 

die Gemeinden im 2023 mit rund CHF 30 Mio. für die Ergän-
zungsleistungen der AHV belastet. Dies entspricht CHF 102 
pro Einwohner.  
Als Basis dient die mittlere Wohnbevölkerung 2022. Wir 
rechnen mit 2’741 Einwohnern. 

 
6150.3010 Im letztjährigen Budget war die Neuanstellung eines Haus-

dienstmitarbeiters nur für 9 Monate (Beginn 1. März 2022) 
budgetiert. Nun sind die Lohnkosten für ein volles Jahr im 
Budget enthalten. 

 
6150.3052 …dementsprechend werden auch die Pensionskassenbei-

träge steigen. 
 
6150.3111 Im Vorjahresbudget waren diverse Anschaffungen enthal-

ten. Einzig ein Elektro-Freischneidegerät ist vorgesehen. 
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6150.3120 Aufgrund der anhaltenden Energieknappheit rechnen wir mit 
einem Anstieg der Stromkosten u.a. für die Strassenbe-
leuchtung. 

 
6150.3130 Der Betriebspraktiker hat am 1. August 2022 seine Tätigkeit 

aufgenommen. Im 2023 sind die Kosten nun für das volle 
Jahr budgetiert. 

 
6150.3141 Strassenoberflächenbehandlungen sind in den Gebieten 

Hefleten, Hinterhorn und Epberg vorgesehen. 
 
6150.3144 Das vermietete Garageabteil beim Werkhof ist sanierungs-

bedürftig. 
 
7101.3111 Im letztjährigen Budget waren für das Wasserpumpwerk 

Kosten für einen Entfeuchter enthalten. 
 
7101.3132 Für die Planung der GW-Schutzzonen werden Ingenieurar-

beiten budgetiert. 
 
7101.3143 Neu müssen für den externen Brunnenmeister Pikettent-

schädigungen budgetiert werden, dafür können tiefere Kos-
ten für die Sanierung am Reservoir Eichhölzli veranschlagt 
werden. 

 
7101.3300 Letztjährige Wasserleitungssanierungen sowie das Projekt 

«Wasserbeschaffung» bewirken erstmalige Abschreibun-
gen. 

 
7101.3612 Gemäss Budgetunterlagen der regionalen Wasserversor-

gung Wühre wird der Kostenanteil der laufenden Kosten sin-
ken. 

 
7101.4990 Die geplante Umwidmung von CHF 1 Mio. aus dem Eigen-

kapital der Abwasserkasse in der Wasserkasse wurde nicht 
realisiert. Aus mehrwertsteuerlicher Sicht ist dieser Vorgang 
ungünstig. 

 
7201.3143 Im Budget sind Sanierungskosen für die Drainageleitungen 

sowie diverse Kanalisationssanierungen vorgesehen. 

 
7201.3611 Die bezahlten Entschädigungen für das Regenwasser beim 

Kanton BL schwanken von Jahr zu Jahr und sind schwer 
voraussehbar. 

 
7201.3990 siehe Konto 7101.4990 
 
7201.4510 In der Abwasserkasse wird ein Defizit budgetiert. Im Vorjah-

resbudget war noch die bereits erwähnte Umwidmung ent-
halten. 

 
7300.3111 Im Vorjahresbudget waren Kosten enthalten für die Kältean-

lage im Kadaverraum zu ersetzen. Im diesjährigen Budget 
ist einzig ein neuer Händewaschtrog mit Warmwasser ge-
plant. 

 
7500.3140 Die BL-Gebäudeversicherung übernimmt für die Sanierung 

des Hangrutsches wegen den starken Regenfällen vom Juni 
2021im Gebiet Bergmätteli (Parz 1945) nur die Instandstel-
lungsarbeiten. Damit bei allfälligen weiteren Starknieder-
schlägen der Hang nicht das darunterliegende Siedlungsge-
biert bedroht, unterstützt die Gemeinde die Landeigentümer, 
um Hangsicherungsmassnahmen zu verbauen. 

 
9100.4000 Der Steuersatz wird unverändert mit 56% der Staatssteuern 

zur Genehmigung beantragt. Die Budgetierung des zu er-
wartenden Steuerertrages erfolgt aufgrund der Empfehlung 
der kantonalen Steuerverwaltung. Als Basis dient das Steu-
erjahr 2021. Gute Konjunkturfaktoren und ein Bevölkerungs-
wachstum tragen zu deutlich höheren Steuererträgen bei. 

 
9100.4002 Die höheren Einnahmen an Quellensteuern wiederspiegeln 

den hohen Beschäftigungsgrad von ausländischen Arbeit-
nehmern. 

 
9100.4010/11 Per 1. Januar 2020 trat die Steuervorlage 2017 (SV17) in 

Kraft. Diese wird schrittweise umgesetzt und führt auch in 
unserer Gemeinde jeweils zu entsprechenden Anpassun-
gen. 
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 Ab 2023 gilt für alle Gemeinden ein maximaler Gemeinde-
steuerfuss von 55% zur Festlegung der Gewinnsteuern von 
juristischen Personen. Der Gemeinderat beantragt der Ein-
wohnergemeindeversammlung den maximalen Steuerfuss 
von 55% festzusetzen. (Trotz dem maximalen Steuerfuss 
werden die Firmen bei den Ertragssteuern um ca. 8% ent-
lastet.) 

 Bei der Kapitalsteuer gilt für die Gemeinden ab 2023 eben-
falls ein maximaler Gemeindesteuerfuss von 55%. Bisher 
galt ein Steuersatz von fix 0,55 ‰ des steuerbaren Kapitals. 
Die Umstellung vom Steuersatz (in ‰ des steuerbaren Ka-
pitals) zum Steuerfuss (in % der Staatssteuer) bei der Kapi-
talsteuer ist ertragsneutral. Die trotzdem tieferen Kapital-
steuern beruhen auf aktuellen Zahlen. 

 
9300.3631 Als Kompensation vergangener Aufgabenverschiebungen 

leisteten die Gemeinden bis anhin jährlich CHF 8.55 Mio. Im 
Rahmen der Vermögenssteuerreform ist als Kompensation 
für den Minderertrag vorgesehen, die Gemeinden mit jährli-
chen Zuschüssen zu entlasten. 

 Im 2023 betragen diese Kosten netto CHF 6.65 Mio. Dies 
entspricht einem Beitrag von CHF 22.57 pro Einwohner. Für 
Zunzgen bedeuten dies Kosten in Höhe von CHF 62‘950. 

 
9400.4600 Zur Abfederung der erwarteten Ertragsausfälle erhöht der 

Bund den Bundessteueranteil an die Kantone. Davon erhal-
ten die Gemeinden 6.8% des Bundessteueranteiles. 
Im Jahr 2023 werden diese Gelder zu 20% gemäss der 
Steuerkraft juristischer Personen der vergangenen 10 Jahre 
und zu 80% gemäss der aktuellen Einwohnerzahl auf die 
einzelnen Gemeinden verteilt. Ab dem Jahr 2024 soll dann 
die Verteilung nur noch nach Einwohnerzahlen gelten. 
Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich CHF 13.7 Mio. an 
die Gemeinden verteilt. Für Zunzgen bedeutet dies einen 
Anteil in Höhe von CHF 108'200. 
 

9610.3406 Die steigenden Zinsen machen sich erstmalig im Budget 
2023 bemerkbar. Aufgrund von hohen Investitionen in den 
kommenden Jahren muss einerseits neues Fremdkapital 

aufgenommen werden und andererseits mit einem höheren 
Zinsniveau gerechnet werden. 

 
9633.3430 Im Vorjahresbudget waren in der Einstellhalle des Gemein-

dezentrums Kosten für eine E-Ladestation enthalten. 
 
9634.3439 Erfahrungszahlen belegen, dass beim Liegenschaftsauf-

wand beim neu erbauten MFH Gässli mit tieferen Kosten ge-
rechnet werden kann. 

 
9900.4894 Wir rechnen für das Jahr 2023 mit einem Überschuss, daher 

ist keine Auflösung der finanzpolitischen Reserve geplant. 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form 
gewählt, es ist jedoch immer auch die weibliche Form mitgemeint. 
 
 

Investitionsbudget 
 
2120.5060.00 Für den neu sanierten Nordtrakt muss neues Schulmobiliar 

angeschafft werden. 
 



Einwohnergemeinde Zunzgen                  FINANZKENNZAHLEN

Budget 2022 5 Jahre

Wert Bewertung Wert Wert

- Gesamthaushalt 5% 2% 16%

- Allgemeiner Haushalt 9% 5% 21%

- Wasser 15% 89% 28%

- Abwasser -81% -710% Keine Angabe

<4%: Gut

4% - 10%: Genügend

>10%: Schlecht

<5%: Geringe Belastung

5% - 15%: Tragbare Belastung

>15%: Hohe Belastung

>20%: Gut

10% - 20%: Mittel

<10%: Schlecht

<10%: Schwache Investitionstätigkeit

10% - 20%: Mittlere Investitionstätigkeit

20% - 40%: Starke Investitionstätigkeit

>40%: Sehr starke Investitionstätigkeit

Investitionsanteil 46.0%

Sehr starke 

Investitions-

tätigkeit

39.0% 31.0%

Kapitaldienstanteil 7.3%
Tragbare 

Belastung
5.3% 6.4%

Selbstfinanzierungsanteil 4.0% Schlecht 1.0% 4.0%

Kennzahl
Budget 2023

Kantonale Richtwerte

Selbstfinanz-

ierungsgrad

Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der 

Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen 

Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine 

Rolle spielt.

Zinsbelastungsanteil 1.3% Gut -0.2% 0.4%
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Ergebnisübersicht Gemeinde Zunzgen
Buchungsperiode 2023

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 10'918'750 11'093'200 12'945'350 12'962'100 10'962'347.41 10'920'184.48 

+ Betriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss 326'100 927'650 619'474.63
Ertragsüberschuss

+ Ergebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss  
453'900

 
597'750

 
501'120.20Ertragsüberschuss

= Operatives Ergebnis (Betrieb Aufwandüberschuss  
127'800

329'900 118'354.43
& Finanzierung) Ertragsüberschuss

+ Ausserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss  
46'650

 
346'650

 
76'191.50Ertragsüberschuss

= Gesamtergebnis (operativ Aufwandüberschuss  
174'450

 
16'750

42'162.93
& ausserordentlich) Ertragsüberschuss

INVESTITIONSRECHNUNG 8'792'950 610'000 5'881'700 110'000 2'233'670.25 316'029.25 

Zunahme der Nettoinvestitionen 8'182'950 5'771'700 1'917'641.00
Abnahme der Nettoinvestitionen
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Erfolgsrechnung Gemeinde Zunzgen
Buchungsperiode 2023

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 1'125'300 123'600 1'314'850 345'800 1'276'711.20 344'199.40 
Nettoaufwand 1'001'700 969'050 932'511.80 

1 Oeffentliche Sicherheit 501'600 242'400 522'650 259'650 573'986.51 312'620.07 
Nettoaufwand 259'200 263'000 261'366.44 

2 Bildung 3'370'700 57'250 3'251'400 68'100 3'186'346.18 91'815.90 
Nettoaufwand 3'313'450 3'183'300 3'094'530.28 

3 Kultur und Freizeit 152'350 4'000 257'000 4'000 246'806.20 4'000.00 
Nettoaufwand 148'350 253'000 242'806.20 

4 Gesundheit 1'089'900 118'000 1'197'200 112'000 1'083'642.20 118'412.85 
Nettoaufwand 971'900 1'085'200 965'229.35 

5 Soziale Wohlfahrt 1'873'700 485'000 1'890'050 520'000 2'003'366.55 505'583.00 
Nettoaufwand 1'388'700 1'370'050 1'497'783.55 

6 Verkehr 1'222'850 259'100 1'151'950 357'200 1'220'414.80 359'924.30 
Nettoaufwand 963'750 794'750 860'490.50 

7 Umwelt und Raumplanung 1'099'150 1'024'350 2'988'050 2'897'450 988'067.80 879'673.15 
Nettoaufwand 74'800 90'600 108'394.65 

8 Volkswirtschaft 52'500 12'450 58'000 12'450 53'700.60 12'508.00 
Nettoaufwand 40'050 45'550 41'192.60 

9 Finanzen und Steuern 430'700 8'767'050 314'200 8'385'450 329'305.37 8'291'447.81 
Nettoertrag 8'336'350 8'071'250 7'962'142.44 

Total 10'918'750 11'093'200 12'945'350 12'962'100 10'962'347.41 10'920'184.48 
Ertragsüberschuss 174'450 16'750 
Aufwandüberschuss 42'162.93 

T o t a l 11'093'200 11'093'200 12'962'100 12'962'100 10'920'184.48 10'920'184.48 
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Investitionsrechnung Gemeinde Zunzgen
Buchungsperiode 2023

Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 130'000 
Nettoaufwand 130'000 

2 Bildung 6'482'150 3'525'000 470'934.80 
Nettoaufwand 6'482'150 3'525'000 470'934.80 

3 Kultur und Freizeit 30'000.00 
Nettoaufwand 30'000.00 

6 Verkehr 908'200 840'000 632'787.28 
Nettoaufwand 908'200 840'000 632'787.28 

7 Umwelt und Raumplanung 1'402'600 610'000 1'386'700 110'000 1'099'948.17 316'029.25 
Nettoaufwand 792'600 1'276'700 783'918.92 

T o t a l 8'792'950 610'000 5'881'700 110'000 2'233'670.25 316'029.25 
Zunahme der Nettoinvestitionen 8'182'950 5'771'700 1'917'641.00 
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Auflistung der Investitionen Gemeinde Zunzgen
Buchungsperiode 2023

Konto Bezeichnung Beschluss Kredit Kumulierte Verbleibender Ausgaben Ausgaben Verbleibender
Datum Art beschlos- Ausgaben bis Kredit ohne 2022 2023 Kredit

sen oder Ausgaben (Hoch- (Budget) per
vorgesehen 31.12.2021 2022 und 2023 rechnung) 31.12.2023

INVESTITIONSRECHNUNG 15'773'650.00 841'368.09 14'932'281.91 4'969'242.00 8'792'950.00 1'170'089.91 

0 ALLGEMEINE DIENSTE 135'000.00 0.00 135'000.00 135'000.00 0.00 0.00 
0290.5030.01 Neugestaltung Dorfplatz 22.03.2022 SV 135'000.00 0.00 135'000.00 135'000.00 0.00 0.00 

2 BILDUNG 9'877'150.00 43'838.75 9'833'311.25 2'151'161.00 6'482'150.00 1'200'000.25 
2120.5060.00 Mobiliaranschaffungen 08.12.2022 BU 92'150.00 0.00 92'150.00 0.00 92'150.00 0.00 
2170.5040.06 Sanierung Schulhaus Nordtrakt 15.09.2021 SV 6'650'000.00 43'838.75 6'606'161.25 1'956'161.00 4'650'000.00 0.25 
2170.5040.07 Photovoltaik Schulhaus 15.09.2021 SV 540'000.00 0.00 540'000.00 0.00 540'000.00 0.00 
2170.5040.08 Planungskredit San. Südtrakt 22.03.2022 SV 195'000.00 0.00 195'000.00 195'000.00 0.00 0.00 
2170.5040.09 Sanierung Schulhaus Südtrakt NNB 2'200'000.00 0.00 2'200'000.00 0.00 1'000'000.00 1'200'000.00 
2170.5040.10 PK Schulhaus Mitteltrakt NNB 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00 200'000.00 0.00 

6 VERKEHR 1'839'200.00 125'986.15 1'713'213.85 805'014.00 908'200.00 0.15-
6150.5010.10 Sanierung Brücke Bäckergasse 22.03.2017 SV 39'850.00 19'722.95 20'127.05 20'127.00 0.00 0.05 
6150.5010.11 Sanierung Brücke Kaffi Brüggli 22.03.2017 SV 170'150.00 54'057.95 116'092.05 116'092.00 0.00 0.05 
6150.5010.13 Sanierung Steinenweg 10.12.2020 SV 181'000.00 31'415.15 149'584.85 149'585.00 0.00 0.15-
6150.5010.15 Strassensanierung Moosackerweg 10.12.2020 SV 131'000.00 17'439.40 113'560.60 113'561.00 0.00 0.40-
6150.5010.18 Sanierung Mühleholdenweg 09.12.2021 SV 158'000.00 0.00 158'000.00 158'000.00 0.00 0.00 
6150.5010.19 Sanierung Grundackerstrasse 09.12.2021 SV 225'000.00 0.00 225'000.00 225'000.00 0.00 0.00 
6150.5010.23 Strassensanierung Schulgasse 19.10.2022 SV 372'000.00 0.00 372'000.00 0.00 372'000.00 0.00 
6150.5010.26 Strassensanierung Gässli 19.10.2022 SV 36'200.00 0.00 36'200.00 0.00 36'200.00 0.00 
6150.5010.27 Strassensanierung Allmend 19.10.2022 SV 265'000.00 0.00 265'000.00 0.00 265'000.00 0.00 
6150.5010.29 Strassensan. Eichholdenwäldli NNB 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 
6150.5060.04 Ersatz Kommunalfahrz. Schmitz 19.10.2022 SV 85'000.00 0.00 85'000.00 0.00 85'000.00 0.00 
6230.5040.00 Personenunterstand Bus- 15.09.2021 SV 26'000.00 3'350.70 22'649.30 22'649.00 0.00 0.30 

haltestelle Büchel

7 UMWELTSCHUTZ / RAUMORDNUNG 3'922'300.00 671'543.19 3'250'756.81 1'878'067.00 1'402'600.00 29'910.19-
7101.5030.10 WL 1. Etappe Mühlematten 21.03.2013 SV 166'700.00 0.00 166'700.00 0.00 166'700.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 180'000)
7101.5030.12 WL Moosackerweg 10.12.2020 SV 308'300.00 210'187.95 98'112.05 98'112.00 0.00 0.05 

(Betrag inkl. MWST: 332'000)
7101.5030.17 WL Steinenweg 10.12.2020 SV 307'300.00 231'721.50 75'578.50 75'578.00 0.00 0.50 
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Auflistung der Investitionen Gemeinde Zunzgen
Buchungsperiode 2023

Konto Bezeichnung Beschluss Kredit Kumulierte Verbleibender Ausgaben Ausgaben Verbleibender
Datum Art beschlos- Ausgaben bis Kredit ohne 2022 2023 Kredit

sen oder Ausgaben (Hoch- (Budget) per
vorgesehen 31.12.2021 2022 und 2023 rechnung) 31.12.2023

(Betrag inkl. MWST: 331'000)
7101.5030.18 WL Mühleholdenweg 09.12.2021 SV 209'800.00 0.00 209'800.00 209'800.00 0.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 226'000)
7101.5030.19 WL Grundackerstrasse 09.12.2021 SV 359'300.00 0.00 359'300.00 359'300.00 0.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 387'000)
7101.5030.20 WL Schulgasse 19.10.2022 SV 220'000.00 0.00 220'000.00 0.00 220'000.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 236'900)
7101.5030.22 WL Allmendstrasse 19.10.2022 SV 197'000.00 0.00 197'000.00 0.00 197'000.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 212'200)
7101.5040.03 Reservoir Sanierung Hinterhorn 18.09.2019 SV 81'700.00 0.00 81'700.00 0.00 81'700.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 88'000)
7101.5060.00 UV-Anlage Quellen 09.12.2021 SV 350'000.00 0.00 350'000.00 350'000.00 0.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 377'000)
7101.5060.01 Schaltschrank PW Büchel 09.12.2021 SV 122'600.00 0.00 122'600.00 122'600.00 0.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 132'000)
7101.5060.05 Wasserbeschaffung Technik 10.12.2020 SV 168'000.00 126'025.19 41'974.81 41'975.00 0.00 0.19-

(Betrag inkl. MWST: 180'900)
7101.5620.02 RWV Wühre 08.12.2022 BU 41'700.00 0.00 41'700.00 0.00 41'700.00 0.00 

(nicht MWST-pflichtig)
7201.5030.01 Kanalisation Steinenweg 10.12.2020 SV 35'300.00 14'129.30 21'170.70 21'171.00 0.00 0.30-

(Betrag inkl. MWST: 38'000)
7201.5030.04 Kanal. Mühlematten 1. Etappe 21.03.2013 SV 518'500.00 0.00 518'500.00 0.00 518'500.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 560'000)
7201.5030.05 Kanal. Mittelfeld-/Moosackerw. 10.12.2020 SV 29'700.00 0.00 29'700.00 29'700.00 0.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 32'000)
7201.5030.09 Kanalisation Mühleholdenweg 09.12.2021 SV 219'100.00 0.00 219'100.00 219'100.00 0.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 236'000)
7201.5030.10 Kanalisation Grundackerstrasse 09.12.2021 SV 53'900.00 9'569.00 44'331.00 44'331.00 0.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 58'000)
7201.5030.13 Ableitungskanal Zelgli Tennik. 14.06.2022 SV 306'400.00 0.00 306'400.00 306'400.00 0.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 330'000)
7201.5030.14 Kanalisation Schulgasse 19.10.2022 SV 95'000.00 0.00 95'000.00 0.00 95'000.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 102'300)
7201.5030.17 Kanalisation Allmendstrasse 19.10.2022 SV 82'000.00 0.00 82'000.00 0.00 82'000.00 0.00 

(Betrag inkl. MWST: 88'300)
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Auflistung der Investitionen Gemeinde Zunzgen
Buchungsperiode 2023

Konto Bezeichnung Beschluss Kredit Kumulierte Verbleibender Ausgaben Ausgaben Verbleibender
Datum Art beschlos- Ausgaben bis Kredit ohne 2022 2023 Kredit

sen oder Ausgaben (Hoch- (Budget) per
vorgesehen 31.12.2021 2022 und 2023 rechnung) 31.12.2023

7900.5290.01 Teilrevision Zonenpl. Siedlung 20.10.2016 SV 50'000.00 79'910.25 29'910.25- 0.00 0.00 29'910.25-

SV = Sondervorlage, BU = Budget, NK = Nachtragskredit, NNB = Noch nicht beschlossene Ausgaben, GR = Gemeinderat, GV = Gemeindeversammlung, ER = Einwohnerrat, ÜFV = Überträge
aus dem Finanzvermögen, ÜER = Überträge aus der Erfolgsrechnung
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Einwohnergemeinde Zunzgen

Beschlussfassung über das Budget durch die Gemeindeversammlung 

Zunzgen, 09. Dezember 2022

GEMEINDERAT ZUNZGEN

Gemeindepräsident / Finanzchef

Hans-Rudolf Wüthrich 

Gemeindeverwalter

Cristiano Santoro

Das vorliegende Budget des Jahres 2023 mit einem einem Überschuss von CHF 174'450 und Nettoinvestitionen von CHF 8'182'950 wurde an der 

Gemeindeversammlung vom 08. Dezember 2022 genehmigt.
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